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1. Kirchlicher Datenschutz 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die katholische Kirche in Deutschland ist aufgrund ihres verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrechtes befugt, den Datenschutz in ihrem Bereich selbst zu organisieren. Die katholischen Bischöfe haben daher das KDG (Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz) erlassen. Aufgrund einer so genannten Bereichsausnahme in Art. 91 EU-DSGVO geht das KDG der EUDSGVO für den Bereich der katholischen Kirche in Deutschland vor.
Das KDG 	entspricht 	dem Schutzniveau der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Es wurde im OVB Nr. 3/2018 veröffentlicht und kann hier eingesehen werden:
https://www.bistum-speyer.de/mitarbeit/rechtliche-informationen/oberhirtliches-verordnungsblatt/


2. Verantwortlicher für die Datenerfassung 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:

Katholische Kirchengemeinde [Name]
Anschrift 
 
Tel.: __ 
E-Mail: __


3. Datenschutzbeauftragte 
 
Bei Fragen stehen Ihnen der Verantwortliche sowie der betriebliche Datenschutzbeauftragte jederzeit zur Verfügung: 

Betriebliche Datenschutzstelle im Bistum Speyer
René Pfeiffer, Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Kleine Pfaffengasse 16, 67346 Speyer
Tel.: 06232 / 102-240
E-Mail: datenschutz@bistum-speyer.de 


4. Wie und wozu erfassen und verarbeiten wir Ihre Daten? 

Wir erheben Ihre Daten dadurch, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in Bewerbungsunterlagen oder im Personalbogen sowie im Praktikums- oder Arbeitsvertrag eintragen.

Ihre Daten werden zum Zweck der Erstellung von Arbeitsverträgen oder der Durchführung von ehrenamtlichen Tätigkeiten, Praktika o. ä. erhoben und verarbeitet (§6 Abs. 1 lit. c KDG).
Ebenfalls können Daten zur Erstellung von Lohnabrechnungen erhoben und verarbeitet werden. Die Angaben sind notwendig, um korrekte Abrechnungen zu erstellen (§. 6 Abs. 1 lit. c und d KDG).
Ergebnisse der Verarbeitung werden zur Erfüllung der sozialversicherungsrechtlichen bzw. steuerrechtlichen gesetzlichen Verpflichtungen an den Sozialversicherungsträger und/ oder an die zuständigen Finanzbehörden sowie ggf. weitere Behörden übermittelt (§. 6 Abs. 1 lit. a KDG). 









Andere Verarbeitungen erfolgen ausschließlich nach erfolgter Einwilligung 
(§6 Abs. 1 lit. b KDG). 

Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, werden die Daten gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder zur Durchsetzung daraus entstandener Rechte benötigt werden, frühestens aber nach Beendigung Ihrer Tätigkeit in unserer Einrichtung.

Sollte ein 	Vertragsverhältnis nach Einsendung von Bewerbungsunterlagen nicht zustande kommen, so werden Ihre Daten nach Ablauf von 6 Monaten nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens gelöscht.

5. Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben das Recht,
· von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob über Sie personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in § 17 KDG im Einzelnen aufgeführten Informationen.
· von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (§ 18 KDG).
· von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in § 19 KDG im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung).
· von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in § 20 KDG aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen.
· aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (§ 23 KDG). Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
· sich oder einem Dritten Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch tatsächlich umsetzbar ist (§ 22 KDG).
· auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die KDG verstößt (§ 48 KDG). Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist die bzw. der Diözesandatenschutzbeauftragte des Bistums. Nachstehend finden Sie die Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde im Bistum Speyer:

Katholisches Datenschutzzentrum Frankfurt
Ursula Becker-Rathmair Diözesandatenschutzbeauftragte 
Domplatz 3
60311 Frankfurt 
Tel.: 069 800 871 8800
E-Mail: info@kdsz-ffm.de
www.kdsz-ffm.bistumlimburg.de 

	Datenschutz geht alle an!

Ohne Datenverarbeitung funktioniert die moderne Welt nicht. Aber beim Verarbeiten der Daten muss man sich an Regeln halten, damit keiner zu Schaden kommt. 
Datenschutz bedeutet, dass alle Inhaber von personenbezogenen Daten vor Missbrauch dieser Daten geschützt werden. Dafür gibt es das kirchliche Datenschutz-gesetz (KDG).

Auch Sie sind Inhaber von sensiblen 
Daten! Behandeln Sie die Daten anderer genauso, wie Sie es sich für Ihre Daten wünschen!
	Begriffe und Rollen im Datenschutz

Personenbezogene Daten sind Angaben über persönliche Verhältnisse einer bestimmten Person oder eines bestimmbaren Personenkreises, also Angaben, mit denen Rückschlüsse auf eine Person möglich sind (z. B. Name, Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse, Postanschrift oder Telefonnummern, Geburtsdatum etc.).

Der Inhaber von personenbezogenen Daten wird als „Betroffener“ bezeichnet. Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist jeder Einzelne, in letzter Konsequenz aber die Leitung der Einrichtung (Geschäftsführer, Vorstand etc.). Dieser Personenkreis wird als „Verantwortlicher“ bezeichnet.

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben in der Einrichtung/
dem Unternehmen. Er berät die Verantwortlichen und ist in Ausübung seiner Tätigkeit weisungsfrei. Er ist Ansprechpartner für Fragen zum Thema Datenschutz in der Einrichtung/dem Unternehmen. 

Die Aufsichtsbehörden über den Datenschutz führen regelmäßige Kontrollen in den Einrichtungen/Unternehmen durch, vor allem, wenn betroffene Personen dies verlangen oder wenn vermutet wird, dass gegen vorgegebene Verfahren verstoßen wird. Aufsichtsbehörden sind Beschwerdestellen für Betroffene. Bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht können sie Auflagen oder Geldbußen aussprechen. Datenschutzpannen müssen bei der Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
	Verpflichtung auf das 
Datengeheimnis

Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) bestimmt in § 5, dass es den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen untersagt ist, diese unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis).  
Hieraus folgt, dass es Ihnen nur gestattet ist, personenbezogene Daten in dem Umfang und in der Weise zu verarbeitet, wie es zur Erfüllung der Ihnen übertragenen Aufgabe erforderlich ist.



Wie kann ich helfen, Daten besser zu schützen?
	[image: ]Personenbezogene Daten in Kitas  
(Betroffene Personen: Kinder, Eltern und  Mitarbeiter_innen)

· Namen und Wohnorte  
· Geburtsdaten 
· Rassische, ethnische Herkunft 
· Religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen 
· Politische Meinungen 
· Daten zum Sexualleben, sexuelle Orientierung  
· Medizinische Informationen (Allergien, Unverträglichkeiten, Chronische Krankheiten, …) 
· Verhaltensweisen und Vorlieben der Kinder, z. B. im Portfolio (Lieblingsessen, -farbe, -tier, …) 
· Stärken/ Schwächen der Kinder 
· Entwicklungsdokumentationen
· Details zum Familienleben
[image: ]
Telefonieren

· Lassen Sie keine Unbefugten mithören! 
· Nutzen Sie den Lautsprecher nur, wenn Ihr Gesprächspartner einverstanden ist!
· Geben Sie personenbezogene Daten am Telefon nur weiter, wenn es unbedingt notwendig ist!

	· Vergewissern Sie sich vorher, ob Ihr Gesprächspartner tatsächlich befugt ist, sie zu erhalten. Verlangen Sie notfalls einen schriftlichen Nachweis! 
· Geben Sie keine internen Daten an Dritte weiter! Dies betrifft Passwörter, Angaben zu Kollegen (Urlaub, Krankheit etc.), Angaben zu anderen Personen oder zur genutzten Technik und Software.
[image: ]
Besucher_innen

· Lassen Sie Besucher_innen oder andere fremde Personen wie z. B. Service-Techniker nicht unbeaufsichtigt! 
· Sprechen Sie die Personen an, falls Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint! 
[image: ]
Nutzung von Computern

· Geben Sie Passwörter niemals weiter, auch nicht an Kollegen_Kolleginnen. Jeder Nutzer braucht einen eigenen Zugang! 
· Schützen Sie Geräte vor Schäden durch Hitze, Flüssigkeiten oder andere äußere Einflüsse!
· Sperren Sie den PC-Bildschirm, wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen! 
	· Schalten Sie nach Feierabend alle Geräte aus!
[image: ]
Drucken/ Kopieren/ Faxen

· Überlegen Sie: Ist es notwendig, die Daten zu versenden? 
· Kündigen Sie sensible Fax-Sendungen vorab an, damit auch nur der Befugte das Fax erhält. Faxgeräte stehen oft unbeaufsichtigt! Überprüfen Sie die eingegebene Nummer vor dem Absenden!
· Lassen Sie keine Ausdrucke im Gerät liegen! Nehmen Sie die Originale aus dem Gerät heraus!
· Vervielfältigen Sie Dokumente nur, wenn dies wirklich notwendig ist! Entsorgen Sie Fehldrucke, die personenbezogene Daten erhalten, datenschutzkonform (z. B. im „Schredder“)!
[image: ]
Arbeitsplatz

· Lassen Sie Dokumente, die personenbezogene Daten oder interne Informationen enthalten, nicht offen auf dem Schreibtisch liegen! 
· Verwahren Sie sensible Dokumente in abschließbaren Schränken, sodass kein Unbefugter darauf zugreifen kann!

	· Vernichten Sie Dokumente, die Sie nicht mehr aufbewahren müssen, datenschutzkonform!
· Lassen Sie Türen und Fenster nicht geöffnet, wenn Sie den Raum verlassen!
· Verschließen Sie nach Feierabend die Bürotüren sowie Schränke, wenn möglich!
[image: ]
Mögliche Konsequenzen bei Verstößen

· Alle Mitarbeitenden sowie alle ehrenamtlich Tätigen müssen sich an die gesetzlichen Datenschutzvorschriften halten.
· Bei Nichtbeachtung drohen Geldbußen für den Verantwortlichen und im schlimmsten Fall (v. a. bei vorsätzlichem Handeln) strafrechtliche Sanktionen für die Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen persönlich. Bei hauptamtlich Tätigen können aufgrund von Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorgaben arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet werden. Ehrenamtliche Können von der Ausübung ihrer Tätigkeit ausgeschlossen werden.
· Im jedem Fall hat ein Datenschutzverstoß bedeutende Image-Schäden für die Einrichtung bzw. das Unternehmen zur Folge!
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